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Interessenbekundung 

für eine Beteiligung am Programmbereich  
Bundesweite Förderung lokaler "Partnerschaften für Demokratie" 

 im Rahmen des Bundesprogramms 
"Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit"

Dokumentennr.   (wird von der Regiestelle vergeben)

1. Allgemeine Informationen

Name der 
Institution

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Bundesland

Telefon (Vorwahl) Nr.

Telefax (Vorwahl) Nr.

E-Mail

Internetseite

Ansprechpartner/-in

Anrede Titel

Vorname Name

Funktion

Unterschriftsberechtigte Person 

Anrede Titel

Vorname Name

Funktion
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2. Angaben zum Fördergebiet

2.1 Die Förderung wird beantragt für das Fördergebiet

2.2  Bitte geben Sie die Gemeindekennzahl (Sitz des Antragsstellers an)

2.3 Gesamtzahl der Einwohner/-innen im Fördergebiet

2.4 Gebietskörperschaft

kreis angehörige Stadt kreisfreie Stadt

Landkreis Teil eines Stadtstaats

sonstige kommunale Gebietskörperschaft

Bitte erläutern Sie den Zusammenschluss der kommunalen Gebietskörperschaft näher

3. Angaben bezüglich weiterer/ bisheriger Bundesförderungen

Erhält die Gebietskörperschaft bzw.Teile der Gebietskörperschaft bereits eine Förderung aus anderen 
Bundesprogrammen bzw. hat das beantragte Fördergebiet bzw. Teile des Fördergebiets in den Jahren von 
2011-2014 eine Förderung aus themenbezogenen Bundesprogrammen erhalten? Wenn ja, benennen Sie 
bitte Programm, Förderzeitraum und Höhe der Förderung.
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Dokumentennr.

4. Beschreibung des Fördervorhabens

4.1 Beschreibung der Problemlage

Stellen Sie den Handlungsbedarf (die Problemlage) in Ihrer Gebietskörperschaft in Bezug auf 
Rechtsextremismus (und bei Bedarf ggf. auch gegen andere Formen demokratie- und rechtsstaatsfeindlicher 
Phänomene), Gewalt und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bzw. für lokale/regionale 
Demokratieentwicklung konkret dar.
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4.2 Vorerfahrungen

 Stellen Sie wesentliche bisherige Aktivitäten und Maßnahmen Ihrer Gebietskörperschaft in Bezug auf 
Rechtsextremismus (bzw. andere Formen demokratie- und rechtsstaatsfeindlicher Phänomene), Gewalt und 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sowie für die lokale/regionale Demokratieentwicklung dar.
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4.3 Konzept zur partizipativen Entwicklung der "Partnerschaft für Demokratie"

Stellen Sie dar, wie Sie die relevanten zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteure in die (Weiter-) 
Entwicklung einer nachhaltigen kommunalen Strategie zur Bearbeitung der von Ihnen geschilderten 
Problemlage(n) einbeziehen.  Benennen Sie zentrale Umsetzungsschritte und setzen Sie diese in Bezug zu 
der zu bearbeitenden Problemlage. Stellen Sie weiterhin die vorgesehene Einbindung der "Partnerschaft für 
Demokratie" in bestehende oder geplante kommunale/regionale Entwicklungskonzepte dar.
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4.4 Benennung im Rahmen einer "Partnerschaft für Demokratie" einzubindenen Akteure

Beschreiben Sie die vorhandenen Netzwerke, zivilgesellschaftlichen Initiativen und weiteren Partner, die im 
geplanten Fördergebiet in der Bearbeitung von Rechtsextremismus (bzw. anderer Formen demokratie- und 
rechtsstaatsfeindlicher Phänomene), Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie im Feld 
der lokalen/regionalen Demokratieentwicklung aktiv sind und wie Sie diese Akteure in die "Partnerschaft für 
Demokratie" einbinden wollen.

4.5 Existiert bereist ein außerschulisches Gremium zur Jugendbeteiligung auf der Ebene der beantragenden 
Gebietskörperschaft  (z.B. kommunales Jugendparlament o.ä.)? 

Ja Nein

Stellen Sie bitte dar, wie das (existierende oder geplante) Jugendforum an der "Partnerschaft für 
Demokratie" beteiligt werden soll.Stellen Sie bitte dar, wie das (existierende oder geplante) Jugendforum an 
der "Partnerschaft für Demokratie" beteiligt werden soll.
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4.6 Beteiligungswirksame Maßnahmen der "Partnerschaft für Demokratie"

Durch welche Maßnahmen soll eine breite Beteiligung der Bevölkerung an Aktivitäten der "Partnerschaft für 
Demokratie" im geplanten Fördergebiet herbeigeführt werden?

4.7 Öffentlichkeitsarbeit in der geplanten "Partnerschaft für Demokratie"

Bitte stellen Sie kurz die geplanten Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit dar: Welche Produkte sollen ggf. 
entstehen?
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4.8 Gender-, Diversity Mainstreaming und Inklusion 

Bitte beschreiben Sie die Maßnahmen, die zur Selbstevaluation/ zum Projektmanagement/ zum 
Projektcontrolling getroffen werden sollen:

4.9 Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der geplanten "Partnerschaft für Demokratie"

Bitte beschreiben Sie Ihre Planung die Umsetzung von Gender-, Diversity Mainstreaming und Inklusion in 
einer "Partnerschaft für Demokratie".
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lfd. Nr. Ausgaben 2016 2017 2018 2019 Gesamt

1.
(externe) Koordinierungs- und 
Fachstelle

2. Aktions-/ Initiativfonds

3. Jugendfonds

 4. Partizipations-, Öffentlichkeits- und 
Vernetzungsarbeit und Coaching

5. Gesamt

lfd. Nr. Einnahmen 2016 2017 2018 2019 Gesamt

1. Eigenmittel

2. öffentliche Zuschüsse: EU-Mittel

3.
öffentliche Zuschüsse:  
andere Bundesressorts

4. öffentliche Zuschüsse: Bundesland

5. öffentliche Zuschüsse: Städte/ Kreise

6. Andere Drittmittel

7. Sonstige Einnahmen/ Erlöse

8. Zuwendung Bundesmittel

9. Gesamt

von:

5.1 Förderzeitraum

Um die administrative Umsetzung der "Partnerschaft für Demokratie" im federführenden Amt 
sicherzustellen, werden folgende Eigenleistungen zur Verfügung gestellt:

Ja Nein Gegenwärtig kann hierzu noch keine Aussage getroffen werden

Ist vorgesehen, die Koordinierungs- und Fachstelle in der kommunalen Verwaltung selbst einzurichten?

Eingruppierung:Stellenanteil: VzÄ

Stellenbezeichnung:

bis:

5.2 Finanzierung

5.2.1 Finanzierungsplan

5. Angaben zur Förderung/ Finanzierung

Dokumentennr.

5.2.2 Eigenleistungen

Eingruppierung:Stellenanteil: VzÄ

wenn ja, muss die Eingruppierung von weiterem kommunalen Personal mit 0,5 VzÄ und einer Eingruppierung 
min. in Entgeldgruppe 9 nach TVöD erfolgen.
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Ab dem Förderjahr 2017 wird für die Förderung des Aktions- und Initiativfonds sowie des Jugendfonds eine 
Kofinanzierung vorausgesetzt. 
Sofern bereits Aussagen über Kofinanzierungen getroffen werden können, ist auf diese nachfolgend 
einzugehen.
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6. Erklärung der verantwortlichen Behörde

Dokumentennr.

E-Mail

Nr.

Nr.

Telefax (Vorwahl)

Telefon (Vorwahl)

OrtPLZ

HausnummerStraße

NameVorname

TitelAnrede

6.3 Weiterhin erklärt die verantwortliche Behörde im Falle einer Förderung

Amt

6.1 Mit Antragsstellung und Abrechnung der Mittel soll die nachfolgende kommunale 
Behörde beauftragt werden:

6.2 Die verantwortliche Behörde versichert, dass die beantragten Mittel im Falle einer Förderung 
wirtschaftlich und sparsam verwendet werden und die vorstehenden Angaben und ggf. sonstige beigefügte 
Anlagen richtig und vollständig sind

- im federführenden Amt - entsprechend der Vorgabe in der Leitlinie - Mitarbeiter/-innen entsprechend 
freizustellen, 
- die für das Monitoring erforderlichen programmbezogenen Daten bzw. Berichte (datentechn., 
Dokumentation der Einzelmaßnahmen und deren Teilnehmer/-innen, in angemessener Form), Führung des 
Verwendungsnachweises, Bewirtschaftung der Mittel) unter Benutzung der bereitgestellten Formulare und 
nach der Vorgabe der Regiestelle im BAFzA zu erheben bzw. zu erbringen, 
- sein/ ihr Einverständnis, verantwortlich über die Mittelvergabe unter Beteiligung der lokalen Akteure zu 
entscheiden und Änderungen in der Umsetzungsplanung der Regiestelle bekannt zu geben bzw. mit dieser 
abzustimmen, 
- mit der wissenschaftlichen Begleitforschung zusammenzuarbeiten und die erforderlichen Informationen zu 
geben, die für die Evaluation des Bundesprgramms und seiner Bereiche notwendig sind;'- dass eine 
projektbezogene Einzelabrechnung sichergestellt wird.
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Datum

Ort

nochmals in Druckbuchstaben

Stempel

7. Unterschrift der vertretungsbefugten Person der Kommunalverwaltung

Rechtsverbindliche Unterschrift der vertretungsbefugten Person der 
Kommunalverwaltung
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Ansprechpartner/-in
Unterschriftsberechtigte Person 
2. Angaben zum Fördergebiet
2.4 Gebietskörperschaft
3. Angaben bezüglich weiterer/ bisheriger Bundesförderungen
4. Beschreibung des Fördervorhabens
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4.2 Vorerfahrungen
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4.4 Benennung im Rahmen einer "Partnerschaft für Demokratie" einzubindenen Akteure
4.5 Existiert bereist ein außerschulisches Gremium zur Jugendbeteiligung auf der Ebene der beantragenden Gebietskörperschaft  (z.B. kommunales Jugendparlament o.ä.)? 
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4.9 Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der geplanten "Partnerschaft für Demokratie"
lfd. Nr.
Ausgaben
2016
2017
2018
2019
Gesamt
1.
(externe) Koordinierungs- und Fachstelle
2.
Aktions-/ Initiativfonds
3.
Jugendfonds
 4.	
Partizipations-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit und Coaching
5.
Gesamt
lfd. Nr.
Einnahmen
2016
2017
2018
2019
Gesamt
1.
Eigenmittel
2.
öffentliche Zuschüsse: EU-Mittel
3.
öffentliche Zuschüsse: 
andere Bundesressorts
4.
öffentliche Zuschüsse: Bundesland
5.
öffentliche Zuschüsse: Städte/ Kreise
6.
Andere Drittmittel
7.
Sonstige Einnahmen/ Erlöse
8.
Zuwendung Bundesmittel
9.
Gesamt
5.1 Förderzeitraum
Um die administrative Umsetzung der "Partnerschaft für Demokratie" im federführenden Amt sicherzustellen, werden folgende Eigenleistungen zur Verfügung gestellt:
Ist vorgesehen, die Koordinierungs- und Fachstelle in der kommunalen Verwaltung selbst einzurichten?
VzÄ
5.2 Finanzierung
5.2.1 Finanzierungsplan
5. Angaben zur Förderung/ Finanzierung
5.2.2 Eigenleistungen
VzÄ
wenn ja, muss die Eingruppierung von weiterem kommunalen Personal mit 0,5 VzÄ und einer Eingruppierung min. in Entgeldgruppe 9 nach TVöD erfolgen.
6. Erklärung der verantwortlichen Behörde
6.3 Weiterhin erklärt die verantwortliche Behörde im Falle einer Förderung
6.1 Mit Antragsstellung und Abrechnung der Mittel soll die nachfolgende kommunale Behörde beauftragt werden:
6.2 Die verantwortliche Behörde versichert, dass die beantragten Mittel im Falle einer Förderung wirtschaftlich und sparsam verwendet werden und die vorstehenden Angaben und ggf. sonstige beigefügte Anlagen richtig und vollständig sind
- im federführenden Amt - entsprechend der Vorgabe in der Leitlinie - Mitarbeiter/-innen entsprechend freizustellen, - die für das Monitoring erforderlichen programmbezogenen Daten bzw. Berichte (datentechn., Dokumentation der Einzelmaßnahmen und deren Teilnehmer/-innen, in angemessener Form), Führung des Verwendungsnachweises, Bewirtschaftung der Mittel) unter Benutzung der bereitgestellten Formulare und nach der Vorgabe der Regiestelle im BAFzA zu erheben bzw. zu erbringen, - sein/ ihr Einverständnis, verantwortlich über die Mittelvergabe unter Beteiligung der lokalen Akteure zu entscheiden und Änderungen in der Umsetzungsplanung der Regiestelle bekannt zu geben bzw. mit dieser abzustimmen, - mit der wissenschaftlichen Begleitforschung zusammenzuarbeiten und die erforderlichen Informationen zu geben, die für die Evaluation des Bundesprgramms und seiner Bereiche notwendig sind;'- dass eine projektbezogene Einzelabrechnung sichergestellt wird.
Stempel
7. Unterschrift der vertretungsbefugten Person der Kommunalverwaltung
Rechtsverbindliche Unterschrift der vertretungsbefugten Person der Kommunalverwaltung
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	AktuelleSeite: 
	Dokumentennr.: 
	NamedesTrägers: Stadt Ratzeburg
	Straße: Unter den Linden
	Straße: Unter den Linden
	Straße: Stadt Ratzeburg
	Hausnummer: 1
	Hausnummer: 1
	PLZ: 23909
	Ort: Ratzeburg
	Ort: Ratzeburg
	Ort: Ratzeburg
	Bundesland: Schleswig-Holstein
	TelVorwahl: 04541
	TelNummer: 8000114.00000000
	FaxVorwahl: 04541
	FaxNummer: 8000109.00000000
	E-Mail: sauer@ratzeburg.de
	E-Mail: www.ratzeburg.de
	Internetseite: www.ratzeburg.de
	AnredeAnsprechpartnerIn: Herr
	AnredeAnsprechpartnerIn: Herr
	TitelAnsprechpartnerIn: 
	VornameAnsprechpartnerIn: Mark
	VornameAnsprechpartnerIn: Rainer
	NameAnsprechpartnerIn: Sauer
	NameAnsprechpartnerIn: Voß
	FunktionAnsprechpartnerIn: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	Anrede: Herr
	Titel: 
	Vorname: Rainer
	Name: Voß
	Funktion: Bürgermeister
	beantragt_für_fördergebiet: Stadt Ratzeburg & Amt Lauenburgische Seen
	Gemeindekennzahl_Sitz_Antragssteller: 
	Gesamtzahl_Einwohner_Fördergebiet: 27.800
	kreis_angehörige_Stadt: 1
	kreisfreie_Stadt: 0
	Landkreis: 0
	Teil_Stadtstaat: 0
	sonst_kommunale_Behörde: 1
	Textfeld: Die Stadt Ratzeburg plant zusammen mit dem umliegenden Amt Lauenburgische Seen eine gemeinsame Antragsstellung. Ratzburg ist für den Amtsbereich Lauenburgische Seen das versorgende Unterzentrum mit Teilfunktion eines Mittelzentrums. Beide sind in vielerlei Hinsicht miteinander verwoben, sei es im gemeinsamen Schulverband oder in Städtebauförderprojekten. Zudem hat die Amtsverwaltung hat ihren Sitz in Ratzeburg. Die Bürgerinnen und Bürger der umliegenden dörflichen Gemeinden nutzen die städtischen Daseinsvorsorgeeinrichtungen und im besonderen Maße auch die kulturellen Einrichtungen der Stadt. Ebenso ist mit dem Jugendbeirat der Stadt Ratzeburg ein Gremium geschaffen worden, dass auch Jugendlichen aus den Umlandgemeinden offen steht.
	Textfeld: Die beteiligten Gebietskörperschaften haben sich selbst bislang noch nicht an themenbezogenen Bundesförderprogrammen  beteiligt. Es haben allerdings einige der sozialen Institutionen oder Bildungseinrichtungen vor Ort wie das Diakonische Werk Herzogtum Lauenburg oder die Volkshochschule Ratzeburg auf Projektebene an Bundesförderprogrammen partizipiert, so über die Lokalen Aktionplan des Kreises Herzogtum Lauenburg in den Jahren 2010 - 2014 oder über den Kinder und Jugendplan des Bundes. 
	Textfeld: Der Raum Ratzeburg hat in den Jahren 2008 - 2012 eine intensive Auseinandersetzung mit einer rechtsextremen Struktur führen müssen, in deren Zuge eine sehr aktive Zivilgesellschaft erwachsen ist. Eine Gruppe, die sich als "Nationale Offensive Herzogtum Lauenburg" bezeichnete, hatte den Versuch unternommen mit Unterstützung aus der rechtsextremen Szene des benachbarten Mecklenburg-Vorpommern, eine feste Kameradschaft zu etablieren und den öffentlichen Raum zu besetzten. Dem stellte sich von Beginn an eine zivilgesellschaftliche Öffentlichkeit entgegen, engagierte Bürgerinnen und Bürger, die sich unter der Bezeichnung "Ratzeburger Bündnis" zusammen mit dem Bürgermeister und der Pröpstin intensiv mit Rechtsextremismus im allgemeinen und dem Wirken der rechtsextremen Gruppe vor Ort beschäftigten. Im Zuge diese Auseinandersetzung sind eine Vielzahl von Projekten gestartet worden, Informationsveranstaltungen, Demokratieprojekte für junge Menschen oder die bis heute wirkende Regionalkonferenz Rechtsextremismus, ein regelmäßiges Treffen von engagierten Akteuren, von beiden Seiten der Landesgrenze Schleswig-Holstein und Mecklenburg- Vorpommern. Zudem wurden die Rechtsextremen vor Ort in den öffentlichen Aktionsräumen immer wieder gestellt, so dass sie sich, nach einer Phase aggressiverund gewalttätiger Gegenwehr zunehmend zurückzogen und schließlich auflösten. Allerdings blieben zahlreiche Protagonisten vor Ort wohnhaft und halten weiterhin Kontakt in die rechtsextreme Szene. In den Folgejahren bis 2016 rückten überdies weitere junge Männer nach, die gera de auch in einem sich personell umbrechenden NPD-Kreisverband  Kaderfunktionen übernehmen haben. Aktuell ist zu beobachten, dass zunehmend das Thema "Flüchtlinge" in diesen Kreisen besetzt wird und merkbar ein gesellschaftlicher Keil durch Propagandaaktionen getrieben werden soll. Hierfür werden insbesondere Beziehungsstrukturen nach Mecklenburg-Vorpommern genutzt, so unter anderem ins Grevesmühlener "Thinghaus", und Aktionsformen von dort übernommen. Die Wirkung dieser Aktionen ist noch gering, allerdings ist die kontroverse Diskussion zum Thema "Flüchtlinge" auch in der bürgerlichen Mitte von Stadt und Umland vernehmbar und wird zunehmend durch rechtspopulistische Positionen aufgeladen, so dass Anknüpfungspunkte für die rechtsextreme Szene hier durchaus gegeben scheinen. Die demokratischen Strukturen werden dabei zunehmend rechtspopulistisch oder rechtsextremistisch hinterfragt, Positionen, die absehbar auch bei den nächsten Kommunalwahlen zum Tragen kommen werden. Um diesen Tendenzen wirksam entgegen zu treten und eine Ausbreitung rechtspopulistischer oder rechtsextremer Haltungen zu verhindern, möchten die Stadt Ratzeburg zusammen mit dem Amt Lauenburgische Seen frühzeitig tätig werden.  Neben der direkten Auseinandersetzung mit rechtsextremer und rechtspopulistischer Propaganda oder Aktionsformen wird dabei eine entscheidend sein, das die Integration von geflüchteten Menschen in den Gemeinden gelingt und als positive Bereicherung wahrgenommen wird, um in der Bevölkerung das Verfangen von geschürten Angstszenarien und die damit verbundene Empfänglichkeit für "einfache, rechte Lösungen" gar nicht erst entstehen zu lassen.
	Textfeld: Die Stadt Ratzeburg hat in den vergangenen Jahren vielfältige Erfahrungen mit Aktionsformen gegen Rechtsextremismus sammeln und erfolgreich praktizieren können, gerade im Rahmen Arbeit mit dem Bürgernetzwerk "Ratzeburger Bündnis". So wurden zu Beginn der oben beschriebenen Auseinandersetzung zahlreiche Informationsveranstaltungen organisiert, um gerade auch der bürgerlichen Mitte das Erkennen von rechstextremen Strukturen zu ermöglichen und für rechtsextreme Aktionsformen und Strategien zu sensibilisieren. Zudem wurden öffentliche Aktionen, wie Kundgebungen, Demonstrationsteilnahmen oder Plakataktionen initiiert. Ein weiterer Schwerpunkt lag zudem auf demokratiestärkende Jugendprojekte, gerade auch in Kooperation mit den örtlichen Jugendeinrichtungen, Schulen und Bildungseinrichtungen wie der VHS. Ein Beispiel dieser Arbeit sind die "Demokratiescouts", junge Menschen aus der Region, die sich im Rahmen von wiederkehrenden Projekten intensiv mit Demokratie und Diktatur vor Ort auseinandersetzen und aus denen heraus sich 2014 auch die Einrichtung eines städtischen Jugendbeirates entwickelte. Ein wichtiger Baustein der Arbeit war auch die Etablierung eines Netzwerkes von aktiven Menschen und Institutionen in der Region, da sehr schnell deutlich wurde, dass die Bearbeitung von rechtsextremen Strukturen lokal nicht gelingen kann. Der Wirkungsraum dieser Strukturen ist grundsätzlich regional, orts-, kreis- und landesgrenzenübergreifend, so dass es Sinn macht, sich mit Akteuren in diesem Räumen zu vernetzten. Eine Form, die hierfür gefunden wurde, ist die Regionalkonferenz Rechtsextremismus. Akteure und Institutionen aus den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Stormarn sowie die Hansestadt Lübeck treffen sich regelmäßig landesgrenzenübergreifend mit Akteuren und Institutionen aus den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust und Schwerin, um sich gemeinsam über die Entwicklung der rechtsextremen Szene auszutauschen, die in diesem Gesamtraum wirksam ist. Rund 100 Personen beteiligen sich im Schnitt an den jetzt jährlich ausgerichteten Zusammenkünften. Die 8. Regionalkonferenz ist in diesem Jahr für den November terminiert. Die Vernetzung erstreckt sich zudem in das Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus Schleswig-Holstein. Dort hat das Ratzeburger Bündnis einen festen Sitz. Vernetzung wird aber auch in Form von gegenseitiger Hilfestellung verstanden. So hat das Ratzeburg Bündnis aufgrund seiner eigenen Erfahrung umliegende Gemeinden beraten können, wenn dort rechtsextreme Aktionen angekündigt waren oder stattfanden, sei es eine Kundgebung, die Durchführung eines Konzertes oder eines Szeneevents unter "falscher Flagge". Die Kooperationsbeziehung zwischen dem zivilgesellschaftlichem Bündnis und der Stadt Ratzeburg sind nachhaltig etabliert. So liegt die Geschäftsführung des Bündnisses bis heute hauptamtlich im Fachbereich des Bürgermeisterstabes. 
	Textfeld: Wie oben beschrieben, verschieben sich aktuell die Anknüpfungspunkte rechtspopulistischen und  rechtsextremen Handelns zum Thema "Flüchtlinge" Es ist zu beobachten, dass hier eine gesellschaftliche Konfliktlinie aufgebaut werden soll, aus der dann politisches Kapitel geschlagen werden kann. Allerdings ist gerade in diesem Themenbereich auch die Zivilgesellschaft vor Ort sehr wach und rege. Es haben sich sowohl in der Stadt Ratzeburg als auch in umliegenden Gemeinden des Amtsbereichs Lauenburgische Seen ehrenamtliche Flüchtlingsinitiativen gebildet, die sich vorbildlich um die Aufnahme, die Betreuung  und die ersten Integrationsschritte der Neubürger bemühen. Aus diesen Gruppen gibt es teilweise auch Aktionen, die sich dem kritischen gesellschaftlichen Diskurses widmen, so in Form vereinzelter Informationsveranstaltungen. Eine stringente Positionierung, die sich insbesondere auch mit rechtspopulistischen Positionen auseinander setzt und Gegenpositionen bezieht, fehlt hingegen noch. Die Stadt Rateburg ist aktuell dabei, zusammen mit den zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren vor Ort eine kommunale Integrationsstrategie für und mit Geflüchteten zu entwickeln. Diese soll nach Möglichkeit auch eine deutlich politische Komponente auf der Projektebene erhalten, um sich genau der beschriebenen gesellschaftlichen Auseinandersetzung stellen zu können. An diesem strategischen Prozess sind sowohl die zivilgesellschaftlichen Akteure aus dem Ehrenamt der Flüchtlinghilfe von Ratzeburg und Umgebung, zivilgesellschaftliche Institutionen wie die Migrationssozialberatungseinrichtungen des Diakonischen Werkes, die Volkshochschule oder der örtliche Kinderschutzbund, die lokale Wirtschaft, staatliche Stellen, wie die Stadtverwaltung, die Arbeitsverwaltung oder die Schulen sowie auch Flüchtlinge beteiligt.Ziel ist es, eine möglichst abgestimmte Strategie zu entwickeln, um geflüchteten Menschen einen möglichst chancenreichen Zugang in unsere Gesellschaft zu ermöglichen, mit Zugängen zur Sprache, zum Bildungssystem, zum Arbeitsmarkt und in gesellschaftliche Institutionen wie Vereinen. Dabei ist den beteiligten Akteuren bewusst, dass die Schaffung eines Klimas der Offenheit, der Vielfalt und des Respekts ein ganz wesentlicher Baustein ist, um rechtspopulistischen und rechtsextremen Tendenzen gerade in diesem Themenkomplex entgegenzuwirken. Gerade in der Qualität des Zusammenwirkens von zivilgesellschaftliches Engagement und staatlichen Handelns manifestiert sich die lebendige demokratische Kultur vor Ort und gibt ihre Visitenkarte. Und gerade das ehrenamtlichen Engagement im Bereich der Flüchtlingshilfe ist hier immer auch Ausdruck der breiten Anerkennung zentraler demokratischer Grundwerte. Wichtig bleibt dabei jedoch, diese Arbeit um politische Komponenten zu ergänzen. So gilt es, die Strategien von rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien, sich vor Ort über diese Thematik kommunalpolitisch verankern zu wollen, in den Fokus zu nehmen, den in der Flüchtlingshilfe Aktiven einen Schutz gegen Anfeindungen zu geben und Konzepte zu entwickeln, die es erlauben, die sich auftuenden, zentralen gesellschaftlichen Konfliktbereiche kritisch und differenziert zu bearbeiten. Für diesen  wichtigen Baustein der Integrationsstratgie in der Stadt Ratzeburg, aber auch der Flüchtlingsarbeit im ländlichen Umland, würden wir gerne die Möglichkeiten des Bundesprogramms "Partnerschaft fürDemokratie" in Anspruch nehmen. 
	Textfeld: Im geplanten Fördergebiet sind unterschiedliche Akteure in der Bearbeitung von Rechtsextremismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sowie im Feld der lokalen/ regionalen Demokratieentwicklung gemeinschaftlich aktiv:Ratzeburger Bündnis: Bürgernetzwerk mit rund 100 Mitgliedern, dass sich je nach Sachlage mit dem Thema "Rechtsextremismus" in der Region befasstWillkommenskultur in Ratzeburg: Bürgernetzwerk der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe mit rund 200 MitgliedernStadt Ratzeburg: hauptamtlich geschäftsführend für das Ratzeburger Bündnis und die "Willkommenskultur Ratzeburg zuständig Jugendbeirat der Stadt Ratzeburg: demokratische Jugendvertretung in der RegionKirchenkreis Lübeck-Lauenburg: Kooperationspartner des Ratzeburger Bündnis in der Arbeit gegen RechtsextremismusDiakonisches Werk Herzogtum Lauenburg: Migrationssozialberatung und hauptamtliche Flüchtlingshilfe in der RegionVolkshochschule Ratzeburg: Institution der politischen Bildung, Sprachvermittlung in der Flüchtlingsarbeit in der Regiondiverse Flüchtlingsinitiativen im Amtsbereich Lauenburgische Seen sowie weitere Akteure...Es bestehen bereits zahlreiche Kooperationsbeziehungen zwischen den Akteuren. Sie sollen in einem Begleitausschuss zusammengeführt werden, der im Rahmen von "Partnerschaft für Demokratie" eingerichtet werden soll. Der Begleitausschuss soll auf Grundlage gemeinsam erarbeiteter Förderrichtlinien die Projektauswahl vornehmen.
	Textfeld: Die Einrichtung eines Jugendforums soll nach Möglichkeit an den bestehenden Jugendbeirat angebunden werden.  Der Jugendbeirat besteht seit 2014 und steht satzungsgemäß nicht nur Jugendlichen aus Ratzeburg sondern auch aus dem benachbarten Umland des Amtsbereiches Lauenburgische Seen offen, sowohl hinsichtlich von Mitsprache sowie passivem und aktiven Wahlrecht. Ein Jugendfond im Rahmen der "Partnerschaft für Demokratie" würde den gewählten Jugendlichen einen besonderen Handlungsspielraum eröffnen, um selbst bestimmt und selbst organisiert Jugendprojekte, über die ein eigenes, erweitertes Vergabegremium als Jugendforum, entscheiden könnte, auf den Weg zu bringen. Allerdings sollte im Jugendforum neben dem Jugendbeirat auch Vertreter von Jugendorganisationen eine Stimme bekommen, zum Beispiel aus dem Bereich der Jugendfeuerwehren, des DLRG, der Schülervertretungen oder auch des "Konfettirates", einem demokratischen Gremium der 8 - 12jährigen in einem der Ratzeburger Jugendzentren. 
	Textfeld: Die Stadt Ratzeburg und das Amt Lauenburgische Seen planen als ersten Schritt in eine mögliche "Partnerschaft für Demokratie" die Durchführung einer gemeinsamen Auftaktkonferenz in Form einer Bürgerwerkstatt, auf der gemeinsam eine Zielpyramide für die "Partnerschaft für Demokratie" erarbeitet wird. Diese soll im Rahmen der Vorgaben des Bundesprogramms die Leitziele, die sich daraus ergebenen lokalen Arbeitsfelder und  Maßnahmenschwerpunkte sowie die konkrete Projektebene beschreiben und somit als verbindliche Richtlinie für eine nachfolgende Projektförderung dienen. Auf dieser Konferenz sollen zudem Vertreter*innen für den geplanten Begleitausschuss gefunden werden, in desen Händen zukünftig die Fördervergabe für Projektanträge liegen soll.Angesprochen und eingebunden werden in diesem Prozess sollen dabei alle wesentlichen Aktivposten der Zivilgesellschaft, sei es als Einzelpersonen oder als Institutionen, aus den Bereichen der Politik, dem Vereinswesen, den Hilfsorganisationen, der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe, den Kirchen, sozialen Einrichtungen oder der Verwaltung. Die Bürgerwerkstatt verfolgt dabei auch den Zweck, das Förderinstrument "Partnerschaften für Demokratie" im Fördergebiet bekannt zu machen und soll potentiellen Antragstellern durchaus erste Anregung für nachfolgende Projektarbeit geben. 
	Textfeld: Die Stadt Ratzeburg und das Amt Lauenburgische Seen werden auf verschiedenen Wegen Öffentlichkeitsarbeit in der geplanten "Partnerschaft für Demokratie" durchführen. Sie soll dabei als Aufgabenbereich im Bereich der externen Koordinationsstelle angesiedelt sein sollen. So ist zum einen ist die Einrichtung einer Projektwebseite geplant, auf der neben dem Antragsverfahren, den  bewilligten Projekten und Terminen vor allem auch die Möglichkeit zum Austausch zwischen den Projektpartnern gegeben werden soll. Auf ihr soll aber auch über aktuelle Entwicklungen und Themensetzungen berichtet werden, die für die Fortführung der "Partnerschaft für Demokratie" bedeutsam sind.Dazu wird über die laufende Projektarbeit kontinuierlich in den regionalen Printmedien berichtet. Dies wird von Projektpartner als verbindlich im Rahmen der Förderung eingefordert, ebenso eine Fotodokumentation der eigenen Projektarbeit.Möglich ist zudem die Erarbeitung einer Printauflage eines jährlichen Projektberichtes, in dem sich alle geförderten Projekte eine Jahres vorstellen, auch als  Ideengeber für potentielle neue Antragsteller.  
	Textfeld: Die Koordinierungsstelle wird beauftragt, Material zur Qualitätssicherung für Projektträger in handhabbarer Weise zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen, anhand deren Aussagen zur qualitativen und quantitativen Wirksamkeit der geförderten Einzelprojekte getroffen werden kann.Neben dem regelmäßigen Berichtswesen zu den Sitzungen des Begleitausschusses soll die Koordinierungsstelle im Rahmen eines jährlichen Berichtes darüber hinaus dokumentieren, inwieweit die bewilligten Projektförderungen konkret an der Umsetzung der  gemeinsame erarbeiteten Leitziele mitwirken konnten und auf welchen Themenfeldern noch Umsetzungsdefizite bestehen, um daraus Steuerungspotentiale für weitere Projektförderungen zu entwickeln. Denkbar ist hier die Empfehlung einer jährliche Schwerpunktsetzung auf Basis des Jahresberichtes als zusätzliche Richtlinie für die zukünftigen Entscheidungen des Begleitausschusses. 
	Textfeld: Die Möglichkeiten im Rahmen der geplanten "Partenerschaft für Demokratie" Schwerpunkte in den Bereichen Gender-, Diversity Mainstreaming und Inklusion zu setzen sind vielfältig und sollen vor allem im Rahmen der gepanten Bürgerwerkstatt Berücksichtigung finden. Die Leitlinien der zukünftigen Projektförderung sollen dabei explizit unter diesen Aspekten diskutiert werden und mögliche Projektträger sensibilisiert werden, ihre Projektideen unter diesen Prämissen auszugestalten. Denkbar ist hier auch, dass in der zu erwartenden Konkurrenz von Projektanträgen der Begeleitausschuss im Rahmen einer Bonusbewertung Projekte, die in ihrer Konzeption die Umsetzung Gender-, Diversity Mainstreaming und Inklusion expilzit und begründet vorsehen, zu bevorzugen. 
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